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Nr. 111/2/17^-1964/602-2 IIu/fo

Landratsamt / ^StacHverwaHung— Afcdl

„...Mi^.ha.ch..................................................... ^ .^ ^ "Ei„.p^,.Kjo.L...5'>.M.aL19E

4yil' ^ K/ „,"„"
^ ^ ^ ^fl^ ...... .. , ..„..._...

Betreff: Vollzug der BayBO; <7

Bauvorhaben .4e.s,JIerrn,J:ranz,;<V.el.s.ßh ,,,8.,Mü.Ußll.e.n.....9ß.t...Alp..eür.os.ßns

..K.@.u.b.%u......ei..Q.^.s.....£i.n£.äDii.li.eri,Mo.hnliaus.e.a..

Das Landratsamt AA?R ? ba ch
als zuständige Bauaufsichtsbehörde erläßt folgenden

Die StadtvorwaUung

Bescheid:

A) Herrn / ^u-^-Präuleii^.......^^aßa-"--Wels-Oh-""""""""""-"""-""""""""""-""""-"^

wohnhaft in ...................................S.....Mün.0h-Q-a""90-y""A-l;pe-H'pe&eQS-t-:^aße""-2-,""""""-

wird unter Zugrundelegung der eingereichten Bauvorlagen vom .....^..^...*.......^..*.......^..^.^......L.U..*.Y.*......S.eP.t'..*.......^.96.^

auf dem Grundstück FI.-Nr. 481.......„...................................................... Gem. ...Hu":d.ham„.

die baurechtliche Genehmigung für - die Errichtung - .....Q.i.Q.es......]ä;|;.Q.f.a^.i..i.Q.Q^.Q^.^.a.y;g.Qg..

erteilt.

B) Von Artikol ................................................ BayBO wird Befreiung-QFteiltr-

Die Einwendungen des / der .:............................................................................................................................................................^

gegen die Crtcilung der Befreiung werden zurückgewiesen-

C) Diese Genehmigung steht unter folgenden Auflagen:

1. Die in den Bauvorlagen von Revisions wegen eingetragenen Erinnerungen, Maße und Änderungen sind zu beachten.

2. "Die in dem / den abschriftlich beiliegenden Ochrefben des / üef-

enthaltenen Bootimmungen sind zu beachten.

Ole belQRfügten „Besonderen B^dlnguhgen und Auflagen" sind zu
••••••••••••iwaoWerruHü-eTnzün&l^ns'sle'sIncl-Besfandtell'dlGses'BosohoidQ^

.............................................D.a»..Gos«<z-z.u.r..Bct;äm-pf-ung-claT...Schwai!za"rboit"

Vom 30. März 1957 (BüBl. I S 315) ist zu beachten.
D) Hinweise:

1..Mit den Bauarbeiten einschließlich des Baugrubenaushubes darf erst begonnen werden, wenn die Baugenehmigung un-

anfechtbar oder für sofort vollziehbar erklärt worden ist.

2. Der Beginn der Bauarbeiten sowie deren Wiederaufnähme nach einer Unterbrechung von mehr als 6 Monaten ist mindestens

1 Woche vorher der Genehmigungsbehörde schriftlich mitzuteilen.

3. Sofern nicht schon früher geschehen, hat der Bauherr der Genehmigungsbehörde vor Baubeginn die Namen des verant-
wörtlichen Bauleiters und der Fachbauleiter und während der Bauausführung einen Wechsel der Bauleiter mitzuteilen; die
Mitteilung ist von den Bauleitern, bei einem Wechsel von dem neuen Bauleiter, mitzuunterschreiben. Wechselt der Bau-

herr, so hat der neue Bauherr das unverzüglich der Genehmigungsbehörde mitzuteilen. An der Baustelle ist eine Bautafel

gemäß Art. 13 Abs. 4 BayBO auszuhängen.

4. Spätestens 1 Woche nach Herstellung des Rohbaues ist bei der Genehmigungsbehörde die Rohbauabnahme zu beantragen.

Die Bauarbeiten dürfen erst nach der Rohbauabnahme fortgeführt werden.

5. Spätestens 1 Woche nach Abschluß der Bauarbeiten ist die Schlußabnahme zu beantragen. Der Bau darf erst nach Aus-

händigung des Schlußabnahmescheines benutzt werden.

NIchtzutreffendes streichen] Nachdruck und Jede Vervielfältigung verboten! Urheberrechtl

Formblatt Nr. 802 Verlag für Verwaltungspraxis Franz Rehm KG, 8 München 80, Vogelweideplatz 10, Ruf 44 90 65 (1068)
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